
Die Staatsverfassung 1mM tofalen Staat
Von Martın Preis S. J

1e katholis£che Kirche hütet er dem Ideengut, das ıhr anvertraut
ist, auch die Grundzüge einer christlichen Staatsphilosophie. Im

Wandel der geschichtlichen Gestaltungen stellt S1e das Element der Be-
harrung dar und bietet den sıcheren Standpunkt, VO dem aus Theorie und
Praxis der Staaten gewürdigt werden können. Wie diese Staatslehre selbst
der staatlıchen Wirklichkeit allerdings nıcht dem a  ischen Sein,
sondern dem al vergleichender Erfahrung SCWONNCNCNHN Wesensbild der
inge entnommen 1St, verweist S1e auch immer wieder n die g_schichtliche Wiırklichkeit der Staaten. Erst au dem Zusammentreffen VO:
unwandelbarem Grundsatz und veranderlichen Tatsachen entsteht das
konkret verpflichtende und Jeweıils gültiıge Staatsbild des Katholiken. Der
Besitz einer dauerhaften, VO  } keinem Relativismus zerstörbaren Wahr-
eıt uch 1m Bereiche des Staatlichen entbindet den Katholiken arum
nıcht VO  m} der Au{fgabe, seıne Staatsidee den rec  ıchen und politischenTatsachen zu überprüfen Gerade das Bewußtsein ıel die geschicht-1C Bedingtheit er Staatstheorien ann iıh sSac.  1C Uun: sıttlıch VeTr-
pflichten, den einst notwendigen und mıiıt überlebten Formen des
politischen Lebens lösen und dıe polıtische Gestaltungskraft seiner
Grundsätze n einer] Lage Z erproben und bewähren. In einem
olchen Versuch zeigt sıch die Wirklichkeitsnähe und Überlegenheit, die
Hestigkeit und Biegsamkeit dieser Grundsätze ın (1} 1C. un recht-
fertigt ihren nspruch, 1n der wandelbaren Wirklichkeit die sitt_liche aC.ewıiger Prinzipien ZUr Geltung zZzu bringen.

Im Erleiden gemeinsamer Not 1St auch dem stumpfesten Sinn in den
etzten Jahren die Erkenntnis der engsten Verflochtenheit und Schicksals-
verbundenheit er 1 Staat geeinten Bürger aufgegangen. Tagtäglichspüren CS Millionen ‚i eigenen Leib, daß Gemeinschaftsgeist, Hılfsbereit-
schaft und Opfersinn aufgehört aben, rein sıttlıche Forderungen Zzu se1in,
und Fragen des eigenen un fremden, nackten Lebens geworden sınd
Diese zunächst wirtschaftliche rfahrung bringt aber nur 1ın besonders ein-
dringlicher Weise eıne Entwicklung ZU Bewußtsein der Massen, die sıch
auf en Gebieten des gesellschaftlichen Lebens durchgesetzt hat Die Er-
zıehung A ist nıcht weniıger VO.:  3 dem Gedanken beherrscht, die Eıin-
gliederung des einzelnen 1n die Lebensgemeinschaften nıcht mehr den Um:-
standen überlassen werden ann, sondern das Gemeinschaftsbewußt-
Ssein 1in den Kerngedanken der Erziehung hineingenommen werden muß,nıcht ıhm dıe Persönlichkeit opiern, sondern S1e retten Der
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für das letzte Jahrhundert bestimmende Gegensgtz VO Staat und fireier
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Gcsell‘éi:haffl dem ım Gegenst‘a'ndlichén die Gegenüberstellung von Staats-
bereich und staatsfreien Kulturbezirken entspricht, ıSst ımmer mehr Gun-
sten des „totalen Staates‘‘ verschoben worden, ın dem alle Kulturbezirke ın
eıner offenbaren Oder geheimen Beziehung ZU Staate stehen, VO der
her S1e maßgebend er nıcht ausschließlich!) gestaltet werden mussen.

TEeLNC War ach der naturrechtlıchen Auifassung des Staates das Ge-
meinwohl schon immer bestimmend tür alle Tätigkeıit der Staatsbürger.
Die katholische Staatsphilosophie hat StEeTS abgelehnt, den Staat ZU

bloßen Polı:zısten der Rechtsordnung machen. Ihr Staat wWwar ıimmer  a
Wohl{fiahrtsstaat, der helfend und fördernd überall da eingreift, die
Kräfte der Einzelnen un der unvollkommenen Gesellschaiten EN.
Insofern Wäar der Staat wenigstens der Möglichkeit ach
„total‘‘. Daneben dart aber nıcht übersehen werden, dıe Sicherung des
Gemeinwohles 1m Zeıtalter des Wirtschafifts- und Verkehrsstaates, der Ab-
hängigkeıt er VO): allen, dıe Möglichkeiten des otalen Staates 1ın eiıner
Weise verwirklıicht, daraus eın besonderes, dieser eıt eigentümlıches
Problem entsteht. In einem Staat einfacher Struktur wiıird das Gemein-
ohl NUur ausnahmsweıise Eingriffe notwendig machen;: 1 heutigen stark
durchgebildeten und gegliederten sind S1E entsprechend häufiger und recht-
fertigen eine dauernde staatlıche Kontrolle er lebenswichtigen Gebiete.

Der rein philosophischen Betrachtung mas das NUur eıne gradweıise
Wandlung eines 1m Wesen gleichbleibenden Tatbestandes se1in. Dagegen
dürten WITLr ach einer andern ıchtung ohl VO! einer wesentlichen AÄAn-
erung der Beziehung VO: Staat und Staatsbürger sprechen. Früher CI-

schöpfte sıch die staatsbürgerliche Pflicht, soweıt s1e uns 1er interessiert,
darın, sıch Eingriffe 1Ns Eıgentum und Beschränkung der persö:  iıchen
Freiheit gefallen lassen, en s1e den Organen des Staates geboten e_

schienen. Wenn eın inSpruc rhoben wurde, hatte der einzelne die Ver-
mutung tüur sıch, Ssein Handeln dem Gesamtwohl nıcht abträglich WAar.

Wenn er seine Tätigkeıt 1n einer dem Gemeinwohl SChäa‘  ıchen Weise aus-

übte, andelte unsıittlıch, aber och nıcht DSESCNHN das eigene Beste Heute
kann das Gemeinwohl gesichert werden, WEnnn die Massen sıch
gelegen se1n lassen. Es muß jeden Staatsbürger die Einsıiıcht eherrschen,

eine dauernd das Staatswohl gerichtete Tätigkeit nıcht .  e

sittlich ist un andern schadet, sondern einen direkten Verstoß das
eigene Interesse darstellt Die ac der verletzten Gemeinwohlgerechtig-
eıit kann nıcht mehr auf andere abgelenkt werden, s1ie trifit er der
spater den Missetäter selbst.

Der enNSC ist auf weıte Strecken seines Daseins hın wirklıch eın VT -
staatlichter‘‘ ensch geworden. Damıiıt ist  e 1n keiner WEeıse gemeınt, er
ensch die unveräußerlichen Hoheitsrechte seiner Persönlichkeıit, Kreiheit
und Verantwortlichkeıit aufgeben mMusSsse un auf dıe beglückende 1e1e
eigenen Lebens verzichten solle, j eın wıllenloses Rädchen 1n der Staats-
maschıine ZUu werden. Damit ist NUur festgestellt, die meisten Lebens-
gebiete, denen sıch die Freiheit des Menschen zuwenden kann, Wirtschaft
und Erziehung, ec un Wissenschaft, nıicht mehr S iıhrem eigenen
Gesetze folgen, sondern 1n einem früher ungeahnten Ausmaße VO  3 den Not-
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wendigkeiten und Bedürfnissen des Staates normiert und beschränkt WEeTI-
den

Gerade diese Tatsache stellt aber uch das Problem des otalen Staates
besondern, früheren Zeiten unbekannten Schärfe und ringlıch-

keit Im Zeıtalter ılhelm VO  e} Humboldts mMag noch eın sıiınnvoller un!
einıgermaßen aussıchtsreicher Versuch SEWESCHN SCIMN, das ea der staats-
freien Persönlichkeit verkünden un! verwirklıchen Heute wWäre das
die Eıjgenbrötelei: Einzelgängers und das Zerrbild wahrer Persönlich-
keıtskultur 1le Kulturgüter sınd VO! Staate ırgendwie gezeichnet In
dem Maße, als der ensch sıch 1:  N begibt auch —+ sich das
Gesetz des Staates Die 1eie eEiıigeneEn Lebens wiırd für der Klarheit,
Willigkeit und Entschlossenheit bestehen, mıiıt der WITr 16se Zusammen-
änge durchschauen und z S.1€ frei einfügen Das 1STt nıcht Knechtung,
sondern Befreiung AUS der Enge und Willkür des NUur Subjektiven der
Weiıte und efaßtheit objektiver rdnungen

Von der ur der Person wırd amıt nıchts preisgegeben Anfang und
nde der Ethik bleibt dıe sıttlıche Vollendung der freıen Persönlichkeit
dıe Schöpfungsakt Gottes iıhr Dasein verdankt und deren chaitens-
unruhe erst Gott ZUTC uhe und Erfüllung kommt körperliches und
geıstiges Leben auf en ınn nıcht 171 sıich sondern steht

entscheidungsvollem Dienste jenseıtiger Ziele 1lle irdischen Lebens-
kreise auch der polıtısche empfangen vVon diesen Zielen her sıttlıche
und relig1öse el un!| innere egrenzung

Nur SOWwWwe1lt also die Hingabe den Staat aus der klaren Erkenntnis
heraus geschieht iM iıhr &L ucC der Persönlichkeit verwirklıcht wiırd
1St nıcht Staatsvergötzung, sondern sıttlıche un! verdienstliche Tat
1C. Urc sSeinen ezug auf den Staat, sondern Urc S€  C Herküunftft
der Person wırd das polıtische Tun aus dem Ablauf des ırdischen und VeOET-

gänglıchen eschehens herausgehoben Uun!: an der Unvergänglıich-
eıt des Sittlıchen teıl Als Verdienst der Person ebt s auch dann och
weıter, W«€ alle Staaten auf dem rTIieE'| der Weltgeschichte ruhen Das
letzte Wort auch der Staatsphilosophie 1St nıcht der Staat sondern der
ensch und Weg Gott.

Wie die Persönlichkeit ı Eingehen ıin  ’ die VO Staat vorgeformten Kul-
turordnungen sıch selbst findet, SsSo wiıird das ıttlıch geregelte ITun des
Staates ZUu Dienst der Persönlichkeit em an der Leitidee des
Gemeinwohles die Kulturgeschichte aus einander wıderstreitenden ruch-
stücken Gliedern: geıstıgen Kosmos macht bereitet dem einzel-
nen vielleicht dessen Willen und 11 hartem Kampfe mMiı1t ıhm WE S  vA d

den Lebensraum, dem sıch der umpfheit ZUFC geıistigen Ööhe
emporarbeitet.

Die Einsicht 111 den 13n seiner Maßnahmen wird den Staat uch
alle kollektivistischen Tendenzen gefeit machen und iıhn die egungen
der freıen Inıtiative nıcht unterdrücken, sondern entfalten heißen Der
heute urc Kr.  eise  e gehende, faälschliıch sozijalıstisch genannte 1  -
den Staat ZUmm alleinıgen Träger des gesellschaftlichen Lebens ZUu machen,
: dıe staatsethıische rrlehre selbst Wo nıcht ebensnotwendigkeiten
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verlangen, soll der Staat nıcht selbst wirtschaften, sondern den Wiırt-
schatiftsraum UrCcC. 1edlungs- und Handelspolitik ach gemeinnützigen
Rücksichten gestalten. Er braucht nıcht selbst erziehen, ber ist ;
Lebensfrage tur ıhn, auf den Lehr- und Erziehungsplan den Einfluß
aben, der diıe Eıiınordnung des öglings 1n die staatlıchen Ordnungen VeILI-

ürg Soweit als möglıch wiıird er die iıcherung des Gemeinwohles nıcht
Urc Hemmung der freiıen Krätfte suchen braucht Ja gerade mehr
als J€ sondern Urc es  ung des aumes, dem S1C sich betätigen,
und der Bahnen, in denen S16 sıch bewegen

Wır Sınd ı der Gegenwart Zeugen, WIie das herrschende Verhältnis VO!

Staat und ensch sich VO  w} TUnN:! wandelt Staat un:! ensch standen
sıch den etzten Jahrhunderten, S  s nıcht feindlich, SO doch m1ß-
trauısch gegenüber. Der Staat WarTr die lästige Fessel, dıe dıe Freiheıit der
Menschen ehındert, und der ensch War das gefährlıche Wesen, das dıe
Ordnung der staatlıchen ınge dauernd bedroht Allmählıch aber en
Staat und ensch iıhre iNNere Bezogenheıit aufeinander erkannt Sie be-

sıch aufeinander un!: mussen sıch SC  jeßlich egegnen Wiır
haben diese Begegnung VO! ZWC1 Seiten her vorbereıtet gesehen Niemals
War WENISCI Anlaß die alte Vexierirage aufzuwerfen, ob der Staat -  w} des
Menschen wıllen der der ensch u des Staates wiıllen da SCc1 Sie sınd

iınnerhalb der natürlich-geistigen Sphäre füreinander da Nur l den
rdnungen, dıe der taat etiz vermas der ensch ZUT Vollendung
kommen, un 1Ur ann kann der Staat diese rdnungen verwirklıchen,
wen er einsatzbereıte Menschen DSCWINNCN annn Allerdings besteht der

bezeichnende Unterschied der ensch 1St SeEeEiINELr selbst wıllen
für den Staat da, der Staat aber 1St für den Menschen da

Daß uSs diesem Sachverhalt sıch Folgerungen staatsbürgerlicher und
staatsmännıscher Art ergeben, daß insbesondere Staatsverfassung und
Staatsgewalt dem Woandel der Verhältnisse auch selbst andlungen
durchzumachen aben, ist klar Wo alle Verhältnisse Angelegenheıiten
der Kabinetts- und Geheimpolitik Zu aCcC. des Sanzch Volkes geworden
SsSınd wırd dieses olk nıcht darauf verzichten wollen und der taat nıcht
darauftf verzichten können, die Olksmassen 1 der der andern
Form der Gestaltung ıhres politischen Schicksals verantwortlich betei-
lıgt werden ber die Formen dieser Beteiligung i1sSt damıt och nıchts
gesagt Es 1St 1Ur festgestellt, der totale Staat sachgemäß und sıttlıch
einwandtireı nNnUur als Volksstaat aufgebaut werden kann, nıcht als irgendwie
gearteter Obrigkeitsstaat auch wenn er sıch och SCı sehr den Grundsatz
des aufgeklärten bsolutismus Zu macht €es für das olk Eine
solche Au{ffassung übersähe vollständıg, die brennenden Nöte der
Gegenwart NUur gelındert un:! dıe vernüniftigsten ane Nur durchgeführt
werden können, WE e1iNe breite Volksbewegung dıe Maßnahmen der Re-
g1ıcerung ra und bejaht uch iNan mıt den FKiktionen eiNer for-
malen Demokratie und der Überspannung des Grundsatzes „Alles Urc
das Volk‘®* auifraäumt, wırd esS I1 O entschiedener heißen InNnussen ‚Alles mıiıt
dem olk 66 Das Wort dem Staatsmann, der sıch zuerst VOFr Gott und der
Geschichte und dan: erst VOT dem Volke verantwortliıch u 15St darum
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SEINCLr geschickt betonten Wendung die Volkssouveränität
Rousseauscher Prägung nıcht der C1116 USdruCcC. christlıchen Staats-
denkens. Wer Politik dem Glauben reıibt, muß WwW1Iissen Ccs heute
Gottes W iıllen zuwıder 1sSt Poli:tik auch sıch vernüniftige Pol:tik 5 o*
SCNHN das olk ZUu machen. Der Volkswille schafft ZWAar nıcht die
Berechtigung der Politik auch annn unsıttlıche Maßnahmen nıcht
versıttlıchen aber schaftt dıe uner.  ıche Bedingung iıhrer außern
Wirksamkeit Aus dieser Eınsıicht heraus wırd sıch der chrıstlıche Staats-
INann dıe Zustimmung des Volkes bemühen

Wie die Angewiesenheit des Staates auf dıe Eınsatzbereitschaft der
olksmassen den demokratischen rundzug bestimmt ebenso begründet
C1IN«€ andere Tatsache das ec starker Führerscha: und unwıderruflicher
Entscheidung Das öffentliche un prıvate en früherer Zeiten spielte
sıch relatıv beruhigten und gesicherten Rahmen ab Fleißige
Arbeit und uge Voraussicht konnten 11n allgemeınen das en des C111-
zeinen sicherstellen und nahmen demnebensrhythmus die Hast
und Gehetzthe: des SC1INEIN nackten Daseın bedrohten Menschen VO!  »3
heute Die Ausgewogenheit der natürlichen un:! kulturellen Ord-
Nnungen, 1 denen der ensch mehr als ahnte, geborgen WAar, 1St VO
rund Gesellschaf: und inzelmensch sınd dem ple ent-
fesselter Kräfte ausgeliefert und iıhr Dasein äng VO ausend Faktoren
ab ber die S1C€ keinerle1i Verfügungsgewalt haben. Der Ruf ach „Pla-
nung auftf en Gebieten 1sSt Sanz abgesehen davon, ob berechtigt iISt
der nıcht der spontane USCruCcC der Menschen der eäng-
Sstigenden Unsicherheit und Unübersichtlichkeit iıhrer Lage Er 1St auf

tiefste sychologische Wurzel gesehen 1e]1 WENISCI die Sehnsucht
ach ausgeführten Plan, als vielmehr das Bedürtfnis ach
gend unverbrüchlichen Entscheidung, ach einer unzerstörbaren und
tragfähiıgen Grundlage, auf der das Bauen erst wiıieder ınn un!: Bestand
hat Die relatıve Festigkeıit der ÖOrdnung, dıe das Schaffen des einzelinen
braucht annn nıcht mehr als eschen der Natur un: ihres Schöpfers
war muß bewußter el und erhalten werden. Sie
muß bei er Stetigkeit iıhrer Grundzüge doch rascher Anpassung ahıg

11 der oft blıtzartig wechseinden Lage 1an en die sıch
überstürzenden Wiırtschalits- und W ährungsmaßnahmen der Staaten 1in den
etzten Jahren und ıhren umgestaltenden auftf die Weltwirtschaft —
rasch Uun!|x schlagfertig folgen können. Gerade das Element der asch-
eıt hat gegenüber en andern, uch wichtigsten Erwägungen E Be-
deutung SCWONNCH, die Z Schiec.  1n als entscheidend erscheinen 1äßt Die
vernünftigsten und durchdachtesten aßnahmen, ZUu spat angewandt, sınd
wırkungslos

In einer Rundfunkrede nach dem Bankenkrach Juli I031I tührte Reichskanzler
Dr Brüning ZUT Verteijdigung der Regierungsmaßnahmen sınngemäß e  15; Die
Regierung nehme keine Unfehlbarkeit für ıch Änspruch. Aber 1 kritischen
Lagen habe e6s sich ı1INMer wieder gezeigt, daß S wichtig SCI, asc«c die notwendig
scheinenden Wege ZUu beschreiten, selbst auf die Gefahr hın, nıcht die aller-
besten sind. ben das ist auch mit obigen Ausführungen gemeınt
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e1 Eigenschaften, zuverlässıge Stetigkeit Grundsätzlichen und
Raschheit des Entschlusses, verlangen starke, VO:  $ zu Bin-
dungen freie und schlagfertiger Stellungnahme fähige Staatsleitung.
Die allgemeine Idee der Demokratie besondert sıch also totalen Staat
ZzZu der eigentümliıchen Form der autoriıtären Demokratıie, 1n der die VO]
Vertrauen der Massen getragene Regierung KEınes der Weniger
schnelle Wiıllensbildung ermöglıcht Genossenschaftlich-demokratische und
herrschaftlıch autorıtare KElemente, ireiwilliıge Gefolgschaft und starke
Führerschaft sSınd totalen Staat nıcht NUur tatsäc  1C. sondern kraft se1-
nNer- Struktur in  ’ unlösbarer Eıinheit verbunden Gerade den 1NDiiC
in die sachlıche Notwendigkeıt und Vernunftgemäßheit der
Demokratie der gegenwartıgen Lage gılt es vermitteln und star-
ken Dadurch wırd dem Führergedanken die Unberechenbarkeit Maßlosig-
eıt und Gefährlichkeit iırrationalen Mythos d  INIMMCN, undzner

Dienststellung dem Ganzen gegenüber erhält sıttlıche Weihe und Be-
zugleich.

Entsprechend dem Doppelcharakter des heutigen Staates ergıbt sıch
uch das oppelproblem, W volksstaatlıche und führerstaatlich: Gedanken
in der Verfassung un “ Staatsleben geltend gemacht werden können
eic Eıgensc  ten sınd Führer eriorde amıt seiner Aufgabe
genugen kann? In welchen Formen wiıird sıch die Beteiligung des Volkes
m Staatsleben verwirklıchen?

uch wenn man den mehr verstandesmäßigen staatsmännischen ugen-
den volles ecC. wıdertahren 1äßt sınd auf manchen Gebieten,
V der Außenpolitik, der Wiırtschaftspolitik auch heute noch entsche:i-
dend wıird nıcht verkennen können, auf den Gebieten,
die auftf die Dauer ohne e1in bejahendes „Mitgehen‘“ der polıtısch t1viıer-
ten Volksmassen nıcht gestaltet werden können, den werbenden und mit-
reißenden Eigenschaften des Führers VA höhere Bedeutung zukommt als

Zeıten, denen das olk ur Objekt der Kabinettspolitik Unter
Wahrung dessen, was die konkrete Lage und die edürfnisse des Staates
verlangen, wırd ohne Übertreibung dıe ehauptung dürfen,
C1IN, Wa Sachkenntnis Umsicht und technısche Geschicklichkei angeht,
mı1  e  1g ausgesta  et Staatsmann vıele ufgaben der Innenpoliti
mıit mehr USSIC. aut Erfolg anpacken ann, wWenNnn versteht den olks-
wiıllen hınter sıch bringen, als e1in ıhm überlegener Staatsmann,
dem diese en versagt SsSind

Es muß der Ansıcht entgegengetreten werden, als Se1 das jeweıls
staatspolıtisch ichtige n eindeutiger Bestimmtheit gegeben un: die
CINZISE Aufgabe der Politik bestehe darın, es en un! dan:
Pflichttreue, Zuverlässigkeit und ruhiger Besonnenheit auszuführen, WIC e1n

gehorsamer Beamter diıe Anweısungen SeiNeEr Vorgesetzten vollzıieht Die
staatspolıtischen Notwendigkeiten SiNnd nıcht festgelegter and-

u n k auf den INa sıch nNnur Ü tellen braucht, polıtisch richtige Ur-
teile Zu fällen und polıtısch richtige Taten vo.  ringen, sondern
sınd der weıtgezogene Arbeits der gestaltet 111 un! innerhal
dessen (D viele Möglichkeiten der Verwirklichung gıbt e1n Weg gans



Die Staatsverfassung totalen aa 151

bar ist der nıicht, äng oft davon ab, inwieweit gelingt, nıcht nNnur die
loyalen Bürgertugenden, sondern uch die irrationalen ächte 1ın den
Massen aufzurufen Wer das’ verfügt über das ausschlaggebende
ıttel der Poli:tik näamlıch den Menschen denn letztlıch entscheiden niıcht
die Verhältnisse, sondern die ellung, diıe der ensch ıhnen einnımmMt
Um das an Beispiel ZEISCNH, das bereıits der Geschichte angehört;
allerdings einer Geschichte, die der Gegenwart weıiterwirkt Wären dıe
übermenschlichen Leistungen der ersten Kriegsmonate ohl der ON:!
durchaus nıcht ZUu verachtenden Haltung des biederen Bürgers möglıch
SCWESECNH, der seine Steuern bezahlt und nıemand dıe Fensterschei:ben e1Nn-

schlägt? Hier offenbart sıch unmıittelbar dıe polıtısche Bedeutung SC

unpolıtisch scheinender Faktoren WI1€ Begeisterung, Treue, Vertrauen, rest-
lose Hıngabe.

Wer die Fähigkeiten besıitzt, den Staat Zu lenken, 1St damıt och nıcht
11 Besıtze der staatlıchen Machtmitte Die elehnung des Staatsmannes
stellt Problem CISENCET dar Vor em 1St 1er einem naheliegenden
verstandnıs ZzZu egegnen Die naturrechtliıche Auffassung des Staates
aßt diıe Befugnisse der Staatsgewalt letztlıch au e1inN€eEIT: unmittelbaren Akt
Gottes entstehen Sıie tut das 11 der Erkenntnis, dıe Staatsgewalt
Rechte für sıch nNSpPruc nehmen dart VOFr em das eCc ber eıib
und eben der Bürger, die sıch unveräußerliche Rechte Gottes dar-
tellen und darum nur Urc Übertragung andern verlıehen werden kön-
5 Damıt ist aber ber den Träger der Staatsgewalt och nıchts
entschı:eden Auf keinen all darf darum dıe Herkunft der Staatsgewalt
AUS Gott 1in ein unmiıttelbare Betrauung des Trägers Urc Gott ums$ge-
fälscht werden Dadurch würde  22 dıe aktısche Herrschatt estimmter
Kreise für diese selbst mM1ıt dem us göttlicher Sendung und „Beru
fun:  6 tür das chrıstlıche olk aber mi1it der eihe, Unwiderruflic  eıt
und Unantastbarkeit göttlıcher Satzung umgeben SO ehrfurchtsvoll dıe
christlıche taatsphilosophie VO!  »3 der Staatsgewalt selbst en.
dem 1INATruc. ihrer entscheidenden Wiıchtigkeıit für das olksganze und
das leibliche und Wohl der Staatsbürger sSo nüchtern, Sac.  1C.
und an der weckmäßigkeıt en S1€e ber die Bestimmung des
Trägers dieser Staatsgewalt Die CINZISC orderung, die . n iıh tellt,
iSst, daß -  er mMi1it den notıiıgen Eıgenschaiften ausgestattet un! auf rechtmäßı-
SgCcm Wege in den Besitz der staatlıchen Machtmittel gelangt ist Dann
erdings umg ı uch den Träger der Staatsgewalt mıt dem Schutze
des Sittengesetzes und der €e1 der Autorität, der 11712 Gebiete ihrer Zu-
ständıgkeıt Urc. und Gehorsam geschuldet wırd gleichgültig, ob der
Regıierende diese ellung auf dem Wege der rbfolge der erufung,
der Wahl der der „Akklamation‘“ gelangt iSt Keine dieser Weisen kann
VO vornherein für sıch in nNSpruc nehmen, dıe christliche ÄArt der Ge-
waltübertragung u e1IN Welche Weise 117 konkreten all anzuwenden
ist, ergıbt sıch aussc.  ı1eßlich historıschen, psychologischen und tech-
nıschen ücksichten

Im massendemokratischen Staat geschieht die Gewaltübertragung
zweckmäßıg 1n dem öftentlichen Akt UrCc. den die Massen dem
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Manne ihres Vertrauens „akklamieren‘‘ und ıhm So ıhren Gefolgschafts-
wıllen ekunden. Die andern Erwerbstitel können für sıch alleın ohl
aum och Staatsgewalt vollen Sinne des Wortes egründen 1C
als ob S16 sıch unsıttlıch Tren. Allein, WEeIN nıcht „Akklamation  .6 hın-
zutrıtt, e durchaus möglıch 1St eine wesentliche Voraussetzung

ruchtbaren Staatspolitik, und amıt 1st das Ziıel vereıtelt, dessent-
willen die Staatsgewalt verlıehen wird.

Das Akklamationsrecht ist das poliıtische Grundrecht des Volkes ı der
autoritären Demokratie. Mit ıhm bezieht das olk dıie Schlüsselstellung
981 Staatswesen. Es verteılt letztlıch die Insıgnien der staatlıchen acC
und unterwirit alle aßnahmen un! Personen seinem Rıchterspruc Ak-
klamation 1St Wahl besonderer und ausgezeichneter Art Der SC-
wöhnlı:che Wähler orJ:enti:ert sıch Sanz konkreten Aufgabe,
gesetzgeberischer, SC1 €  esS ausführender Natur, mıiıt deren Erledigung
; andern -  = seiner Statt beauftragen ll Seine Entscheidung
für den, der ıhm als der Geeignetste erscheıint und richtet sıch VOTr em
ach dem 1INdruc den er VO:  $ der Sachkenntnis und rfahrung des Kan-
dıdaten Urc. CEISCNES Urteil der remden Rat gewınnt Im Mittelpunkt SC@1-
nNer Überlegungen stehen also verstandesmäßıge Eigenschaften, ohne daß
S1€e€ ethische Rücksichten Sanz auszuschließen brauchen

Akklamation dagegen betrachtet erster Linie nıcht eC1ine bestimmte
Aufgabe, sondern Person. Sie der sachlichen, logıschen Uun!
leiıdenschaftslosen Stellungnahme stark persönlıiche, ethische un:! altek-
tıiıve Note Sie egründe ber die Grenzen der Vertragsgerechtigkeit
hiınaus ec1n Treueverhältnis CISCHNET Art Sie sıchert dem Führer nıcht NUur
oyales Verhalten und Billigung sSeiINeEer Maßnahmen Z sondern innerhal
des Staatszweckes das Verfügungsrecht ber die SaNzZe Person. Akklama-
tıon 1St ihrem W esen ach nıcht Betrauung mıi1t bestimmten,
umschriebenen Aufgabe, sondern vertrauensvolle rmächtigung han-
deln und ZUu befehlen Sie entspringt der Eıinsıiıcht viele Gebiete des
Staatslebens sıch ormatıven Regelung entz:iehen un! dem freien Er-
mmessen VO  e} all all überlassen bleiben Insofern i1st kla-
matıon die Antwort des Volkes autf dıe ben gekennzeichnete Lage,
heute und einem weıten Bereiche 1IMmer dıe „normale‘‘ Sıtuation

der generelle „„Normen erst gelten können. Da aber der ensch
steten Fluß der geschichtlichen Entwicklung sıch NUur Zu aupten Ver-
mas, W e er VO  w relatıven Haltepunkten sıch ber Zıel iıchtung
und Gefahren der geschichtlichen ewegung VETSCWISSECETIN kann INuUuSsen
diese Ruhepunkte, natürlıcherweise nıcht vorhanden sınd, „künst-
liıch“ geschafftfen werden enn oft 1St es wichtiger, einNe relatıv bestän-
dige Ordnung überhaupt geschaffen wırd als WIeE einzelnen aussıeht
In diesem Sachverhalt 1eg das eCcC der Ermächtigung und das ec
der autorıtaren „Entscheidung Es 1St bezeichnend un! viel-
leicht tiıefere Weisheit der Natur, als WITLr ahnen, dıe Wahl des Ver-
rauensmannes, in dessen Händen diese Vollmacht ruhen soll nıcht nur
Sache intellektueller Prüfung, sondern vielmehr ethiıscher Wertung 1STt

Im selben Sachverhalt 1eg aber uch dıe Grenze der Ermächtigung
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Die Notwendigkeit, auf manchen Gebieten autorıtär Zu regıecren, darf
vergeSSen lassen, cS sich 1er unvermeidlichen Behelf, nıcht
um die ege handelt Die Vermutung Sspricht gewissermaßen dafür,
jedes Gebiet die „Herrschaft‘‘ VO  } Gesetzen geste werden kann, dıie
nıcht bloß der Kührer bestimmt Das Gegenteil isSt jedem Eınzelfall
beweisen Das gesamte Staatsleben 1St der Rücksicht prüfen, was>s
sıch generellen Regelung eıgnet und Was dem Verordnungsweg
VO  $ all all vVvorbpehalten werden muß

Erst ach diıeser Untersuchung wıird möglıch SC1IN, dıe Beteiligung
des Volkes nıcht Ur der Wahl des KFührers, sondern auch al den
Staatsgeschäften selbst näher kennzeichnen Sie wırd für €e1 Gebiete
der staatlıchen Wiırklıichkeit verschieden Wichtig 15St NUur, daß über-
all das Prinzip des Volksstaates gewahrt bleibt dem das olk nıcht Nnur

jekt un! NutznieBer Wenn auch och wohlwollenden Kabinetts-
polıtık 1St sondern selbst Subjekt der Politik und Mitgestalter seines
Schicksals Im Bereiche der autorıtaren Regierung braucht diıe Beteıili-
SUung des Volkes nıcht M —  e I1 u recht einzelnen
SsSein Das olk ann sich darauf eschränken, die Maßnahmen der Männer
Se1iN€ES Vertrauens nıcht NUur geduldıg und willig hinzunehmen „Ruhe ist
die Bürgerpflicht sondern S16 aktıv „aufzunehmen un „MI1ItZU-
tragen‘ und ıhnen die Stoßkraft und ucC des gleichgerichteten
Massenwillens verleihen Es INas schwer SC1IN, den Anteıl den das olk

der Gestaltung SEINeETr Verhältnisse nımmt, abzuschätzen Mit-
nıchten darf deswegen dıe Tatsache überhaupt beiseite eschoben werden
Der 1INAruc miıt dem der ıntache Mann eine ersammlung e1Nes Füh-
rers verläßt Er &. gut, ; and kann 1C. getrost Schick-
sal legen, ist gerade 1in Seiner Vagheit und schweren aßbarkeit doch die
polıtısche Realıtät.

och nıcht leicht nehmenden Einwand ist egegnen. Wiırd
amıt nıcht die Staatsgewalt zungenfertige Agıtatoren ausgeliıefert?
Darf der Masse überhaupt schwerwiegende Entscheidungen über:-
lassen?

Sicher gelten auch Kampfe umm diıe Massenseele die ehernen Gesetze
der Sıttlichkeit Lüge und Verleumdung Sınd und bleiben vergıftete
aften, dıe ZUr Anwendung kommen en Das Staatsgebäude ann
nıcht auf den Trieben der Rachsucht, rausamkeit un:! Selbstsucht och
aut unbeständigen Leidenschaften aufgebaut werden Der wahre olks-
führer wırd sıch dadurch VO] kleinlıchen Demagogen unterscheıiden

nıcht w} CNSC Instinkte, sondern n den unverwustlıchen Keim VO  -}

Edelsınn, Geradheit un Rechtlichkeit appellıert, der 1LINmMMMer auf
SsSeinen Erwecker wartet Er wıird dem Bedürtfnis des einfachen Mannes
entgegenkommen, der z dem riıchtigen Gefühle heraus technısche
Einzelheiten ja doch nıcht versteht, nıcht e1in ausgearbeitetes Programm,
sondern den 1indruc unbedingter Zuverlässigkeit, Sauberkeit un: nbe-
stechlichkei verlangt.

Umgekehrt g1ibt die Eigenart der Zentralgedanken des Führers eın Z1C
ıch sıcheres Kriterium SEINeETr €1 Wer 1Ur mıiıt edanken un:!
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willkürlichen allen wiırbt, bringt vielleicht eine fanatisierte der
z Sinstere Verschwörungzustande. Eine echte Volksbewegung entfacht
sıch nur ; Werte wıe Treue, Gerechtigkeit, Freiheit, diıe 11

Tiefifsten verwurzelt Sind. Entweder ist dieser ınn 11

och ebendig der nıcht. ebt noch, dann wendet sıch dem in
dessen Worten Verwandtes spurt. Ist ber tot, dann allerdings ist
die Stunde des Führers vorbeı un! die Stunde der eriuhrer gekommen
Wır stehen 1er Al der Grenze des Staates. Er muß Zu Bestande
C111 Mindestmaß sıttlıchen Gefühles voraussetzen. Und doch kannn €  ET

nıcht chafifen och erhalten, sondern muß 6S  < als schenk VOIL

Mächten entgegennehmen, dıe den innersten Bezirk des Menschen gestal-
ten Für den Staat, der sıch selbst recht versteht wiıird das eine ernste

ahnung S  5{  SE  e1N ber die Grenzen SC 1 Zuständigkeıt nıcht hinauszugre1-
fen: enn dort kannn nıcht mehr aufbauen, sondern NUurn. Er
kann NUr der Hofinung leben, och diıe sıttlıchen unda-

bestehen, auf denen er selbst eru. Auf keinen all kann dıe 1er
bestehende nsıcherheit verfassungspolıitisch beseitigt werden, etwa da-
Urc. die Entwicklung ZU Volksstaat rückgängıg gemacht wiırd
Sie muß vielmehr das volkserzieherische Problem SsSeinNner ganzecn Schwere
und Unausweichli:chkeit sichtbar machen, das mıiıt der Tatsache des totalen
Staates gegeben 15  e

Wo ii1mer die Verhältnisse noch gestatten, wıird aCc. des Volkes
und bleiben, die Entscheidungen der auSpitze nıcht NUur mi1ıt-

zutragen, sondern uch ber die Wege, dıe beschreıiten, und die
Normen, die erlassen sınd mitzubestimmen, in den Staatsgeschäften miıt-
zuarbeıten un! iıhre Ausführung wachsam verfolgen. Vielleicht 15t CD  es5

auigeiallen, daß seiıtenlang VO:  » der Demokratie dıe ede konnte, hne
Eıinrichtung gedenken, die iıhr unentbehrliches Instrument Zu 5

schiıen: des Parlamentes. Damıiıt sollte nıcht der modischen Parlaments-
müdıgkeıt ugeständnıs gemacht werden. ber Ssovıel 1st sicher: das
Parlament 1St der autorıtaren Demokratie nıcht der CINZISCE der auch
19858 der wichtigste die egierung mMi1ıt dem Fühlung sucht
Der Weg ber Uundiun. und Presse unmittelbar ZU führt
weigerlich VO der parlamentarıschen ZUr plebisziıtären Demokratie. Er ist
keın Irrweg und keine ackgasse, sondern Möglıiıchkeıit autorıtar und
emokratisch zugleıch CnNn. Das 17 der geltenden Reichsveriassung
(Art #'3.) vorgesehene ec unmıiıttelbarer Volksgesetzgebung ommt dem
Bestreben das olk selbst hne Mittelspersonen 33091 Schöpfer
SeinNer Gesetze Zu machen.

€e1 darf aber nıcht übersehen werden, daß dem Volksgesetzgebungs-
recht SECWISSE CNra:  en sowohl der Natur des Gesetzes als auch
der Natur des Volkes entstehen. Eın dem vorgelegter Gesetzes-
entwurtf kann nıcht besprochen der abgeändert, sondern mMuUu. sSseiner

Gänze ang eNOMMEN der verworten werden. Es empfiechlt sıch daher, die
Volksgesetzgebung aut JeENC beschränken, denen Gesetze
tacher und VO!] grundlegender edeutung ZUr Beratung stehen,
etw die Verfassungsgesetze. Bei verwickelteren Hragen wırd INa  } der
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freien Erörterung und der Sachkenntnis der Fachleute nicht entraten kön-
nen. Es besteht also kein Anlaß, die Idee der Volksvertretung S dem
heutigen Staatsdenken zu verbannen. Was das Parlament urc die Ent-
lastung VO:  - ıhm wesenswidrigen Fragen scheinbar Bedeutung verliert,
wiırd auf dem Gebiete der Gesetzgebung und Kontrolle zurückge-
wiınnen: enn auch heute noch können für weıte Bereiche des Staatslebens
allgemeine Normen gefunden werden, die dann 1ın ruhiger, pflichttreuer und
zuverlässiger Arbeit VO! Beamtenapparat auszuführen sınd Was Jahr-
hundertelanger, bewundernswerter Geistesarbeit für das bürgerliche ec
und das Strafrecht gelungen ist, das kann auch für das Verwaltungsrecht
immer mehr Vorbild werden: die Entscheidungen dem subjektiven Er-
inessen ZzZu entziehen und die errsCc des Gesetzes stellen.

Ist es notwendig, dıe Auffassung Verwahrung einzulegen, 1m
Vorausgehenden Se1 eın Parteiprogramm entworfen worden? Im ıttel-
punkt der Untersuchung stand keine Partei, sondern der Staat und die
Grundzüge einer Verfassung, w1ie S1e die Staatsnotwendigkeiten im Lichte
der naturrechtliıchen Prinzipien heute eriordern. Wır en allerdings
versucht, nıcht nur die zeıtlosen Grundsätze darzulegen, sondern
VO:  e} iıhrer Gestaltungskraft der heutigen Wiırklichkeit sıchtbar
chen. Was WI1r festgestellt aben, sınd unmittelbare der mittelbare HKol-

aus dem Naturrecht. Christlich können S1e insofern genannt
werden, als dıe katholische Kirche nıcht NUur die Gnadenfülle der ber-
n  9 sondern auch die ewigen Grundsätze der Natur Urc die Geschichte
hütet, immer verkündet und den Besten ıhrer Kinder rein verwiıirk-
1C. Keinesfalls aber entsteht die verpflichtende Ta: der naturrecht-
lıchen Grundsätze aus dem Wiıllen der Kirche, sondern S1e entspringt
dem Wesensbild der staatlichen inge und dem Willen Gottes und
spricht allen, diıe sıch den 1C für die orderungen der Natur bewahrt
en

Erst auf diesem gemeinsamen Boden können Parteien bestehen und
einander, wenn nötig, bekämpfen. Wer sıch TeELC diese rund-
satze selbst wendet, bekämpft nıcht nNnur eine Partei, sondern verneıint den
Staat und SC  1€. sıch amıt selber s der Gemeinschaft der Staatswilli-
pgen Aaus,
es wırd darauf ankommen, die nhaber der Staatsgewalt den un-

geheuern UuUiDruc des Volkes zum Staate hın nıcht in seinem Wesen
verkennen. Er entspringt nıcht dem müden Wiıllen, tatkräftig un verant-
wortungsbewußt regiert werden, sondern dem Bedürfnis, sein Schick-
sal verantwortlich mıiıtzutragen. Er sucht nıcht den Feldwebel, der kom-
mandıert, sondern den KFührer, der vorangeht und mitreißt. ber auch der
Staat braucht nıcht nur die bürokratische Zuverlässigkeit un:! tugendliche
Bürgerlic  eit, die handeln ann, wWenn eın Paragraph exıstiert oder
eine Weıisung VO!  - ben erfließt, sondern den auernden Einsatz freijer
Menschen. An dieser rage entscheıidet sıch das Schicksal des totalen
Staates

2 Dem Kenner des Schrifttums Schmitts und Smends wıird nicht entgangen
se1n, daß die vorausgehgnden Gedanken 1n dauernder Auseinandersetzung mit ihren


